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Textliche Darstellungen

zur Sonderbaufläche großflächige Handelseinrichtung E 18.03

Bebauungspläne sind unter folgenden Voraussetzungen aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt:

1. Im Sportfachmarkt darf die Verkaufsfläche von 2.200 m² zuzüglich 

200 m² auf Außenflächen nicht überschritten werden. 

2. Die zulässigen Sortimente „Sportbekleidung / Kleinteilige 

Sportartikel“ und „Fahrräder“ werden in der Summe auf max. 900 m² 

begrenzt. Dabei gelten folgende maximale Verkaufsflächen :

- für Fahrräder und Zubehör maximal 300 m² (ohne Bekleidung und 

Schuhe). 

- für Sportbekleidung und kleinteilige Sportartikel maximal 800 m².

3. Zulässige weitere Sortimente sind Campingartikel und sonstige 

großteilige Sportartikel mit einer Verkaufsfläche von höchstens 

1.500 m².

Andere als die genannten Sortimente sind nicht zulässig.
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